
Stenographischer Bericht
der

zwölften Sitzung des Landtages zu Laibach
am 7. Februar 1863 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. —  K. k. Statthalter: Freiherr 
v. S c h l o i ß n i g g .  —  Sämmtliche Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r , der Herren 
Abgeordneten: Baron A p f a l t e r n ,  J o m b a r t ,  K a p e l l e ,  L o k a r ,  Dr .  T o  ma n ,  V i l h a r ,  S a g o r z .  —  
S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. v. Langer .

Tagesordnung: 1. Lesung btS Sitzung«-Protokolleö vom 5. Februar. — 2. Vortrag bezüglich der Systemisiruny de« dem Landes-
Ausschussc beizugebenden Amtspersonals und seiner Bezllge.

Beginn der Zihnng 10 Ahr 25 Minuten Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Nachdem die gehörige Anzahl der Land- 
tagsmitglieder versammelt ist, eröffne ich die Sitzung und 
ersuche den Herrn Schriftführer, das Protokoll der letzten 
Sitznug zu lesen. (Schriftführer Brolich liest dasselbe. 
Nach der Verlesung): Is t gegen die Fassung des Proto
kolls etwas zu bemerken. (Nach einer Panse): Nachdem 
gegen dasselbe nichts bemerkt wird, ist eS als richtig 
anerkannt.

Abg. M u l l e y :  Ich bitte um's Wort. Ich bin in 
der letzten Sitzung mit dem Vertrauen beehrt worden, in'ö 
Comit» rücksichtlich der Schaffung eines Regulativs, betref
fend das Morastbrennen, ernannt worden zu fein. Nach
dem ich aber bereits in drei ändern Eomite's eugagirt bin, 
darunter auch als Schriftführer, fo danke ich für diese 
hohe Ehre, und würde den nnrorgreiflichen Antrag stellen, 
daß statt meiner, der mit den nächst meisten Stimmen 
betheilte Herr Bürgermeister, unser chrcnwertheS Mitglied 
Ambrosch, ernannt werde, dieß um so mehr, nachdem der 
jeweilige Bürgermeister von Laibach an diesem Gegenstände 
betheiligt war,  und auch der gegenwärtige Bürgermeister 
Herr Ambrosch in diesem Gegenstände die thatsächlichsten 
Beweise seines eifrigen und erfolgreichen Bemühens an den 
Tag gelegt hat. Ich würde daher der Ansicht sei», wenn 
das hohe HanS einverstanden ist, daß ohne einer fernem 
Wahl dieselbe an den geehrten Herrn Bürgermeister über
gehen würde.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag gleich zur 
Abstimmung. Jene Herren . . . .  (wird unterbrochen vom)

LandeShaupt. - Stellv. v. W u r z b a ch: Ich erlaube 
mir zu bemerken, daß nach der Geschäftsordnung, meiner 
Ansicht zu Folge, ein solcher Antrag doch nicht ganz statt
haft wäre; nach der Geschäftsordnung muß jede Wahl 
durch das Haus vollzogen werden. Wahlen per acclama- 
livnem sind nach der Geschäftsordnung nnzulässig.

X II. Landtags - Sitzung.

P r ä s i d e n t :  Ich habe deßwegen an das HanS 
appelliren wollen; sobald das HanS mit dem Antrage nicht 
einverstanden ist, wird zu einer Wahl geschritten. Ich 
bringe nun diesen Antrag zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit dem Antrage des Herrn Abg. Mulley einver
standen sind, belieben sich zn erheben. (Geschieht.) ES 
ist die überwiegende Majorität.

W ir kommen nun zn dem Vorträge im Gegenstände 
der Creirung des dem Landes - Ausschüsse beizugebenden 
AmtSpersonalS und seiner Bezüge. Ich ersuche den Herrn 
Referenten, den Vortrag zu beginnen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Die Anträge, die der 
Landes - Ausschuß bisher diesem hohen Hanse vorzulegen 
in der Lage war, haben in der Regel kein Glück gehabt, 
sic wurden entweder abgelehnt oder mitunter unter herber 
Kritik den besonder» Ausschüssen znr Vorberathung zu
gewiesen.

Es ist daher begreiflich, daß ich nur mit Besorgniß 
heilte abermals Anträge des Landes - Ausschusses diesem 
hohen Hause vorführe, und meine Besorgniß ist um so 
begründeter, als gerade bei der vorliegenden Frage der 
Geldpnnkt iit den Vordergrund treten w ird, und als cs 
in der Strömung der Zeit liegt, alles mit Mißtrauen 
aufzunehmen, was auch nur im Entferntesten den Anstrich 
eines bureaukralischeu Wesens au sich trügt.

Jndeß die Sache muß znr Entscheidung kommen, und 
so appellire ich an die Geduld und Nachsicht des hohen 
Hauses.

Nach dem §. 25 der L. - O. für Krain beschließt der 
Landtag über die Systcmisiruug des Personal- und Besol- 
dungSstandes der dem LandeS-AuSschusse beizngebcndcu oder 
für einzelne Verwaltungsobjeete zn bestellenden Beamten 
und Diener; er bestimmt die Art ihrer Ernennung und 
DiSeiplinarbehandlnng ihrer Ruhe- und DersorgungSgenüfse

1



und die Grundzüge der für ihre Dienstleistung zu erthei- 
lendcu Instruction.

Um nun in dieser Richtung die Grundlagen zu einem 
begründeten Urtheile zu finden, scheint eS vor Allem un
umgänglich nothwendig, sich den Umfang der Geschüsts- 
Agende des Landes - Ausschusses selbst gegenwärtig zu 
halten.

Dieselbe besteht uach Hauptkathegorieu eiugetheilt:
1. I n  der Eutsertiguug der vormals der ständischen 

Körperschaft und rücksichtlich der ständisch Bcrordneten-Stelle 
zngewiesenen Geschäfte, worunter namentlich das BorfchlagS- 
und ErnennnngSrecht für Stiftplätze; —  die Verwaltung 
der landschaftlichen Gebäude mit de» sich daran knüpfenden 
Gcldanwcisnngcn und Verrechnungen, die Banhafthaltung 
der Gebäude, die Theater-Oberleitung it. f. f., Erwähnung 
verdienen.

2. Die Verwaltung nachstehender LandeSfonde und 
Anstalten, a ls :

h) Des krainifchen Grundentlastungs-FondeS;
b) des SpitaleS mit der Gebär-, Findel- uud Irren 

anstalt fammt den bezügliche« Fondcn;
c) der ZwangarbeitSanftalt;
d) des LandeSfondeö überhaupt mit allen aus demselben 

angewiesenen Zahlungsverbindlichkeiten;
«>> des ständischen Fondcs im Allgemeinen; 

des TheaterfoudeS als solchem; 
des LandesculturfondeS.

3. Alle Arbeiten zur Vorbereitung, Vorbcrathnng 
der Laudtagövorlageu und zur Ausführung der Landtags
beschlüsse.

Soll diese Agende eilten ziffermäßigen Ausdruck finden, 
so muß bemerkt worden, daß der dnrchfchuittlichc JahreS- 
einlanf an Geschäftsstücken auf 4000 Nummern veranschlagt 
werden kann, daß das Vermögen, welches der Verwaltung 
des Landes - Ausschusses anvertraut ist, in runder Summe 
an 12,000.000 fl. betrage, und daß vie Bewegung, welche 
in diesem Vermögen in einem Jahre stattfiudet, am rich
tigsten nach der Zahl der einzelnen Journal - Artikel oder 
Rechnungsposten gewürdigct werden kann, welche im Vcr- 
waltungsjahre 1861 nicht weniger als 166.806 Journal- 
Artikel mit 11.262 Rechnungsbelegen betragen hat.

Es ist begreiflich, daß zur Bewältigung dieser Ge
schäftsmasse eine bedeutende Anzahl von Arbeitskräften er
forderlich fei, und daß das Augenmerk nicht nur darauf 
zu richten fein wird, ein entsprechendes Ebenmaß zwischen 
diesen und der dem LandrS-Ansschnsse zugefallenen Aufgabe 
zu finden, sondern iusbesonderS auch eine möglichst ein
fache Geschäftsbehandlung in allen Zweigen anz»bahnen.

Uebergehend mm ans die Aufgaben der einzelnen O r
gane und der einzelnen Kathegorien gelange ich zuerst zum 
ConccptS-Pcrfonale.

Das Conrrpts - Prrsonale

besteht unter der Leitung des Herrn Landeshauptmanns ans 
den vom Landtage gewählten Beisitzern des Landes - Aus
schusses. Die Zahl derselben (vier) ist durch die Landcs- 
ordnnng, ihre Emolumente durch den Landtagsbeschluß vom
17. April 1861 normirt.

Da der Landes - Ausschuß die ihm überwiesenen Ge
schäfte in Eollegial - Berathnugen zu verhandeln und zu 
erledigen hat (§. 42 L.-O.), so tritt die Nothwendigkrit ein, 
daß über diese Berathungen ein genaues Protokoll geführt 
werde, worin die Abstimmung und der Beschluß genau zu 
registriren sind. Diese und die weitere Aufgabe, die Erle
digungen in Gemäßheit der Beschlüsse zu fonnulireu, find 
ein wesentliches Attribut eines eigenen Secretärs, der das

richtige Verständniß und die nöthige Auffassung besitzt, und 
bei dieser hochwichtigen Ausgabe mit Verläßlichkeit uud 
Genauigkeit den ganzen Bcrathnngs - Vorgang sicher zu 
stelle».

Es war daher auch bei der vorbestaudeueu ständisch 
Verordiieteii - Stelle der Posten eines Secretärs mit dem 
Gehalte von 1200 fl. CM . systemisirt. Seit der im Jahre 
1851 erfolgten Pensionirnug des letzten ständischen Secrc- 
tärä wurde jedoch seine Stelle nur substitutionsweise durch 
den ständischen Realitäten-Jnspectvr versehen, welcher biesiir 
eine Remuneration mit 400 fl. EM . jährlich genoß. Diese 
Maßregel schien bomald an. Platze, weil die ständische 
Agende auf ein Minimum herabgesuukcu war,  und man 
mit Knck,icht aus die schon damals in Aussicht gestellte 
Äendernug der Landesverfassung, unmittelbar vor der Acti«
u.rung derselben den ständischen Fond nicht mit mehreren 
Ansprüchen belasten wollte.

Auch bei Laildes-AilSschuß hat sich bisher in gleicher 
pe i|c beholfen, allein die Erfahrung hat gezeigt, daß ein 
S t '  £ 0m' Dmn» a,,f d-c/a.,ge der Zeit, ohne der Sache 
I1 ] Abbruch zu thmi, nicht gut fortdaueru föitite. Dcuu 
nebst der Rücksicht, daß die Function eines Secretärs eine 
,o wichtige und eingreifende ist, daß man fit in keiner 
Richtung als eine nebensächliche atifchcn kann, kommt hier 
zu beachten, daß die Beisitzer des Landes-Ausschusseö aus 
der Mitte der Laudtagsuutgliedcr gewählt werden, von 
denen manche ob ihres Charakters, ihrer LandcSkcnntnisse 
und ihres Patriotismus das gegründetste Anrecht hätten in 
den LandeS-UnSschnß gewählt zu werden, denen jedoch an
dererseits nach ihren Präccdcntien jene Fertigkeit im schrist- 

chen AuSdrucke nicht zur Seite steht, welche zur sonn» 
fleiechten Entfertignng der Geschäfte im Allgemeinen noth- 
wendig oder doch wüiischeuswerth erscheint. Soll nun in 
solchem Falle das Geschäft nicht in’s Stocken gerathc», so 
wild es unveimcidlich, daß dem Laiides-Ausschnsse ein im 
Concepte gewandten Secretär zur Seite stehe.

Eine weitere Rücksicht, welche hiebei als entscheidend 
uut in die Wagschalc gelegt wurde, ist der Umstand, daß 
die Persönlichkeiten des Landes - Ausschusses alle 6 Jahre 
wechseln können, iber nun jemals in der Lage war, eine 
siii ihn neue Ageude zu übernehmen, der weiß es, wie 
viel Mühe und Zeit co oft braucht, um de» abgerissenen 
Faden einer Verhandlung am gehörigen Orte wieder auf- 
zusiuden, uud wie ersprießlich es in solchem Falle ist, bei 
der -stelle, wo man wirken soll, Jemanden zu finden, der 
kurzen und aktenivichtigen Aufschluß oder doch hinweisende 
Andeutungen daiüber geben kann, was in dem einen oder 
dem ändern Falle bisher bereits vorgekummeu sei. Der 
Secretär würde in diesem Falle gleichsam das stabile Ele
ment ui der alle 6 Jahre sich wiederholenden Fluktuation 
M  Landes - Ans,chns,es bilden. Er würde das Verbin
dungsglied zwischen dem abtretenden und dem neu antre- 
teiideii Laudes-Ausschuß und den natürlichen Wegweiser für 
deu letztem vorstelleu.

ES kann ferner nicht übersehen werben, daß die Lan- 
deS-AnSschüsse fast ohne Ausnahme noch ändern Geschäfts« 
und Bernföpflichten obzuliegen haben, nnb daß auch in 
der Agende des LandeS-AnSschusseS viele Einläufe Vorkom
men , bereit Bearbeitung in allen ändern Bnreaux einem 
EouceptS - Beamten minderer Kategorie deßhalb zu über
lassen räthlich erscheint, um so die Zeit zu gewinnen, mit 
desio größerer Sorgfalt die nieritorischen Anträge und Ent
scheidungen üorjubereiten. Ebenso könnte dem Secretär 
die Mitsperre bei der Depositcukassc, daun die Julcrveni- 
rung bei Accord und Collaudirungs-Verhaudluugcii, Seou- 
tririmgen und ändern Commissionen überlassen werden.



Jfic dicsc Erwägungen haben den Laudes-Ausschuß zu dem 
Antrag bestimmt:

„1. Es sei die Stelle eines ständigen SecretärS in 
den Status der Coueeptsbeamteu deö Landes-Ausschusses 

systemisircn.
2. Der Gehalt desselben sei mit 1200 fl. oft. W. 

festzustellen und
3. derselbe sei in die 9. Diätenclasse einzureihen."
Da mit dieser Einen Stelle das Concepts- Personale

des Landes^Ausschusses abgeschlossen ist, so möchte ich mir 
den weiteren Antrag erlauben, sogleich über diesen Theil 
der Borlagc die Debatte zu eröffnen und sohin die Bera
tung sortzusetzen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne somit die Debatte über 
diesen ersten Antrag des Landes -Ausschusses, welcher drei 
Punkte enhält, nämlich (liest dieselben).

Wünscht Jemand darüber das Wort? (Niemand meldet 
sich.) Da 'Jticiimiid das Wort ergriffen hat, so bringe ich 
den P u n k t  a) zur Abstimmung. Derselbe lautet: „Es
sei die Stelle eines ständigen SecretärS in dem Status 
der Coucepöbcaiuten des Laudeö-AusschusseS zu fystemisiren." 
Jene Herren, welche mit diesem Anträge eiiwerstaudeu sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen.

P u n k t  l i ) : „Der Gehalt desselben sei mit jährlich 
1200 fl. oft. W. festzustellen." Jene Herren, welche mit 
diesem Punkte einverstanden sind, wollen sich erheben. 
(Geschieht.) Der Antrag ist angenommen.

P u n k t  c): „Derselbe sei in die 9. Diätenclasse 
einzureihen." Wenn die Herren mit diesem Antrage gleich
falls eiuverftaudcn find, so belieben sie, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Auch dieser Antrag ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :

Das personale der Hilfsämter. .
1. Kanz l e i .

Bei der vorbestaudenen ständisch Berordiicten-Stelle 
waren letzlich folgende Hilsöbeamle systemisirt:

1. Der Realitäten-Juspector mit dem Gehalte von 
600 fl. CM.

2. Eiu Protokollist, Registrator und Expeditor (in 
Einer Person) mit dem Gehalte vou 800 fl. EM .

3. Ein Kauzellist mit dem Gehalte vou 400 fl. EM.
In  Folge Beschlusses des erste» Landtages wurde» diese

Beamte« vom Laudeö-Ausschusse provisorisch übernommen.
ES stellte sich jedoch bei dem nuumehr aus das Zehn

fache vermehrten Geschäftsnmfange deö Landes-Ausschusses 
gar bald die Unzulänglichkeit dieses Personales heraus, 
indem speciell die Vereinigung der dreifachen Fuuetiou deö 
Protokollisteu, Registrators uud Expeditors in einer Per
son, ohne Abbruch des Geschäftes, nicht länger haltbar war.

Demzufolge wurde in Gemäßheit des Beschlusses vom
13. M a i 1801, Z. 56, ein Diurnist mit einer Entloh
nung Do» monatlich 25 fl. ö. W . ausgenommen und konnte 
der Landes - Ausschuß bisher mit diesem Personale das 
MuudirungSgeschäst im Laufenden erhalten, zumal er be
müht war, durch Drucklegung vou Blauqucttcu daö 
Schrcibgeschäst nach Thunlichkeit zu vermindern.

Wenn jedoch in der Folge der LandeS-Ansschuß auch 
die Agende der Verwaltung des Zwangarbeitöhauses über
nehmen w ird , uud wenn demselben jene Jugercuziiahiue in 
die Angelegenheiten der Gemeinden zusallen soll, welche 
ihm das Gemeiudcgesctz zuzuweudcn beabsichtiget, daun ist

eS selbstverständlich, daß auch das vorgedachte, um einen 
Diuruisteu vermehrte Personal bei aller Anspannung der 
Arbeitskraft nicht genügen könne.

Ebenso erscheint es im Interesse der Förderung deS 
Dienstes gelegen, die einzelnen Kathegorien, a ls : das Ein« 
reichniigSprotokvll, das Expedit und die Registratur einer 
einheitlichen Direetion, d. i. dem HilfSäinter - Director 
unterzuordnen, dessen unmittelbarster Aufsicht und Leitung 
die einzelnen Kanzlei-Individuen zu unterstellen sind.

Daß in Folge dieser Stellung dem HilsSämter -D i-  
reetor eine angemessene Diätenclasse und ein entsprechender 
Gehalt znzuwenden sei, liegt am Tage und es wird mit 
Rücksicht auf diefc» Umstand daraus eingetragen, den Ge
halt des Hilfsämter - Direetors auf 1000 fl. österr. W. 
sestzusetzen.

Andererseits könnte die Stelle deö RcatitäteivJiispec* 
torS als solche nunmehr füglich ganz ausgelassen und seine 
bisherigen Obliegenheiten zwischen dem Hilssämter-Director 
und dem Secretür in der Art getheilt werden, daß dem 
Erstem die aus das Occouominm des Landes -Ausschusses 
Bezug habende Agende, die Gebarung und Verrechnung 
des GeldverlageS, die Materialien und des Amtsiuveiitars, 
die Depositcurcchuung uud die Mitsperre bei den Depositen, 
die Aecordverhandlmigen und so weiter zngewiesen werden 
würden.

Hiednrch entfiele zn Gunsten des ständischen FondeS 
eine Jahresbesoldung von 630 fl. oft. W ., welche bisher 
der Realitäten-Juspector bezog.

Belangend daö übrige Kanzlei-Personale kömmt zu 
erwägen, daß bei einem Einlaufe vou 4000 bis 5000 
Gefchaftsstückeu ein Individuum seine ganze Arbeitskraft 
anwendcu muß, um dieselben zu exhibiren, zn Protokoll!«», 
sie sohin zu registriren, cinzulegen und zu indicirc». Wenn 
somit die Fuuctiouen des EiureichuugS - Protokollisteu und 
des Registrators, wie bisher, in einer Person zweckmäßiger 
Weise vereint bleiben, so kann billigenveise von diesem 
Individuum nichts Weiteres gefordert werden.

ES muß daher für die Mnudirung und Expedition 
der Gcschäftsftückc anderweitig vorgeforgt werden.

In  dieser Richtung glaubt Referent, mit Bedachtnahnie 
auf den uiehrgedachtcu GeschästSuiufaug und die bisherige 
Erfahrung, daß mindestens noch zwei stabile Kanzleibeamte 
erforderlich seien, zumal der Fall leicht eintreten kann, 
daß der Eine oder der Andere durch Krankheit oder sonst 
entschuldbare Hindernisse verhindert würde, seinen Oblie
genheiten uachzukommeu.

Gerade aber wegen der dann cintretendcu Nothweu- 
digkeit der Substituiruug können die eben gedachten Stellen 
füglich nicht mit Diurnisten besetzt werden, zumal gar nicht 
abznsehen ist, daß der Landes-Ausschuß ehrliche und ver
läßliche Diurnisten fände, weint ihnen die Möglichkeit be
nommen w ird, jemals bei dem Landes - Ausschüsse selbst 
eine wirkliche Anstellung im Kanzleisache zu erlangen.

Es wären daher drei Kauzellisten- oder Officialstcllen 
zu fystemisiren und der Gehalt der einen mit 700 fl., der 
zweiten mit 600 fl. und der dritten mit 500 fl. fcstznstcllen.

Da übrigens fchoti derzeit mit vollem Grund voraus- 
gesehen werde» kamt, daß auch diese Schreibkräfte zeitweise 
nicht zureiche» werde», das MuudirungSgeschäst zu bewäl
tigen, so wäre der LandcS-AnSschuß zu ermächtigen, inso- 
lauge die Gruudentlastuugsoperatiou nicht vollends abge- 
wickelt sein w ird , noch einen Diurnisten mit dem Taggelde 
von 80 kr. aufzunehmen.

Das Kanzlei-Personale des Landes«Ausschusses hätte 
demnach auö folgenden Individuen zu bestehen:
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1. Alis dem Hilfsämter - Dircctor mit dem Gehalte 
von 1000 fl. und der IX. Diätenclassc.

2. Zwei Officialc und einen Acccssistcn mit einem 
Gehalte von 700 , 600 und 500 f l. , sämmtlich in der IX. 
Diätenclassc.

3. Einem provisorischen Diurnisten mit einem Geld* 
aufwande von 272 fl. Zusammen 3072 fl.

Abg. D  c r b i t s ch: Ich bitte um das Wort. Der 
Zweck der Systemisirung des Hilfsämter - Personals für den 
Landes - Ausschuß ist offenbar kein anderer als der, um 
die einschlägigen Agenden prompt und regelrecht zu erle
digen. Um den Zweck überhaupt zu erreichen, sind die 
hiezu tauglichen und ausreichende» M itte l anzuwcnden, Vor- 
liegcndcnfalls handelt es sich um die Aufstellung der M ittel, 
welche diesen Zweck fördern sollen, cs ist offenbar jenes 
Personale nothwcndig, welches die Geschäftsagende current 
bewältigen kann. Wenn ich mit Rücksicht auf die vom 
Herrn Referenten erwähnte Geschäftslast das hiezu erfor
derliche Personale berücksichtige, so glaube ich, daß die 
hier beantragte Sistemisirung eines Hilfsämter - Directors, 
dreier Officialc oder Kanzlisten und eines Diurnisten etwas 
zu weit gegriffen sei. Denn es heißt im Auöschußberichtc, t 
daß die jährliche Gcschüftsagcndc sich ungefähr auf 4000 Stück 
belaufe. Nun wenn ich diese Geschäftsstücke in Ansehung 
der Manipulation vertheile, so glaube ich, daß ein In d i
viduum das Protocoll, die Registratur, den Index und 
die Expedition vollkommen leicht besorgen könne.

Ich spreche dieß aus Erfahrung. Wenn ich alle die 
Geschäftslastcn eines Bezirksamtes an die dabei intcrvcni- 
rendcn Individuen vcrthcilc, so entfällt eine viel größere, 
als die hier proponirte aus ein Individuum. Nehmen wir 
5000 Nummern au, so würde cs des Tages ungefähr 
13 bis 16 Nummern geben. Diese Nummern glaube ich 
sind doch, wenn sic auch eines weitern Inhaltes wären, 
in zwei Stunden ganz leicht iu's Protocoll ciuzutrage», in 
einer Stunde ist die Austragung des Protokolls ohne alle 
Beschwerde besorgt, eine weitere Stunde genügt zur Auf
lage des betreffenden Index, und eine bis zwei Stunden 
genügen sicherlich um die gänzliche Expedition zu besorgen. 
Somit wäre ein Individuum zur Besorgung des Protokolls, 
der Registratur und Expedition genügend, ohne eine andere 
Beihilfe zu bedürfen. Die weitern Lasten der eigentlichen 
Manipulation bestehen dann nur mehr im Mundircn. Es 
ist glaube ich, so ziemlich richtig angenommen, daß von 
den einlaufenden Geschäftsstücken wenigstens ein Viertel sind, 
die keine besondere Expedition bcnöthigcn. Es sind Gc- 
schäftsstückc, die lediglich zur Einsicht, zur Wissenschaft 
dienen, und so würden 10 bis 12 Stück täglich zum Mnn- 
diren kommen. Wenn mehrere Exemplare von einer Expe
dition zu veranlassen sind, so dient ohnehin die beigcschafftc 
Schnellpresse als M itte l zur schnellem Förderung des Ge
schäftes, und somit würde sich das einmalige Mnndiren, 
höchstens das zweimalige Mnndiren eines Gcschüftsstückes 
von 12 Stücken auf 2 Individuen ganz leicht vcrthcilcn 
lassen; denn 5 bis 6 Stück kann jedes Individuum ohne 
alle Beschwerde des Tages mnndiren, und so bin ich der 
Ansicht, daß die Stelle eines Kanzlisten hier zu entfallen 
hätte, und würde, damit auch die Geschäfte von dem Per
sonale mit Eifer und prompt besorgt werden, eine bessere 
Zahlung, und zwar die Beibehaltung der zwei Kauzlisten 
oder Officialc wie sic heißen mögen, mit 700 und 600 
Gulden beantragen, und cs würde die Stelle mit 500 Gul
den ganz entfallen. Würde sich in Folge der Zeit das E r
fordern^ einer Vermehrung des Personals Herausstellen, 
so steht ja dem H. Hanse ohnehin das Recht frei, die Ver

mehrung jedes Jahr zu beantragen, und cS würde auch 
das Haus offenbar keine Einwendung machen, wenn im 
Falle der dringenden Noth der Landcsausschuß in der Zw i
schenzeit eines Jahres auch eine außerordentliche Aushilfe 
aufnchmen würde.

Was überhaupt die Systemisirung des Hilfsümter- 
Dircctors anbclangt, so glaube ich, daß diese Stelle nicht 
zu crciren wäre; cs ist offenbar außer dem Prvtocollistcn, 
der die übrige Manipulation besorgt, noch ein weiterer M a 
nipulant erforderlich, der gewisse Aufklärungen zu ertheilcn, 
der die Kanzlei zu überwachen hätte, die überhaupt so, wie 
im Ausschußbcrichtc angeführt ist, gewisse Manipulationen 
in Geldsachen mit dem Secretär thcilen würde; jedoch 
glaube ich, daß der Name eines Hilfsümtcr - Direktors 
nicht paßt, denn was soll er denn dirigiren, welche Hilfsäm- 
tcr hat er zur Seite? Ich weiß cs nicht! —  Es Ist nichts 
Anderes vorhanden, als die Kanzlei, die er zu überwa
chen hätte. Der Protokollist, Rcgistrant, Expeditor in einer 
Person inbegriffen, ist ohnehin selbstständig in seinem Fache. 
Der Secretär, der das Konccptfach besorgt, kann unmög
lich von dem Hilfsümtcr - Direktor in irgend einer Be
ziehung abhängig gemacht werden. Es verbleibt demnach 
dem Hilfsämter - Director keine andere Aufsicht, als bloß 
über die eigentliche Kanzlei, von hier proponirten 4 , nach 

i meiner Ansicht nur drei Individuen. Die Buchhaltung, die 
da als zu systemisiren nothwcndig angeführt ist, die wird 

; ohnehin einen eigenen Ehcf in ihrem Fache haben. Ich 
glaube, daß der Hilfsämter - Dircctor in Buchhaltuugsan- 
gelegcnheitcn keine Jngercnz zu nehmen haben w ird , und 
so bin ich der Ansicht, daß der Name nicht passe, —  übri
gens cs handelt sich hier nicht so streng um dem Namen, —  
aber besser würde nach meiner Meinung passen: „Kauzleivor
steher." —  Jedoch die entsprechende Entlohnung des Kanzlei- 
Vorstehers würde nach meiner Meinung mit 900 Gulden 
vollkommen genügen, und zwar in der 9. Diütcnklasse. 
Ich bEinträge den Gehalt von 900 Gulden umsomehr, 
als selbst bei den jetzt bestehenden Acmtern die Hilfsämtcr- 
Directorcn, z. B . bei Kreisgerichten meines Wissens nur 
mit 900 Gulden Gehalt augcstcllt sind. Man nehme die 
Stcuerämter. Bei den Steucrämtern sind die Steuer-Ein
nehmer erster Klasse, die offenbar ein sehr weit ausgedehntes 
Vcrrcchnuugsfach zu führen, und Verantwortungen zu über
nehmen haben, mit höchstens 900 Gulden angestellt. Ent
sprechend sonstigen Anstellungen, die im Staate bestehen, 
wäre nach meiner Ansicht der Gehalt von 900 Gulden voll
kommen genügend, und ich erlaube mir sonach zu beantra
gen , das h. Hans wolle beschließen, für's Kauzleifach 
werden folgende Stellen sistemisirt: Die Stelle eines Kanzlei- 
Direetors mit dem Gehalte jährlicher 900 Gulden und in 
der 9. Diätenclassc; eines Kanzlisten in der 11. Diütcn- 
klassc mit 700 Gulden; eines Kanzlisten mit 600 Gulden, 
und eines provisorischen Diurnisten mit dem Taggelde pr. 
80 Kreuzer. Ich werde dem Herrn Landeshauptmann 
diesen Antrag schriftlich formulircn, und ihn gleich über
reichen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht in dieser Angelegenheit noch 
Jemand das Wort zu ergreifen?

Landeshaupt. - Stellv. v. W n r ; b a ch : Ich würde 
m ir, wenn der Antrag unterstützt sein w ird, ein Paar 
Bemerkungen erlauben.

P r ä s i d e n t :  Nachdem Niemand das Wort er
greift . . . .  (wird unterbrochen vom)

Abg. K r o m c r :  Ich bitte zuerst die Anfrage zu 
stellen, ob der Antrag unterstützt w ird , erst daun können 
wir die Debatte weitcrführen.



P r ä s i d e n t :  Das will ich eben thiin, und fragen, 
ob der Antrag des Herrn Bezirkshauptmanns die Unter
stützung bekommt; nur muß ich doch warten, bis derselbe 
geschrieben ist.

Abg. K r o m e r : Ich könnte einstweilen auShelscn, 
ich habe ihn geschrieben.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die Frage, ob der Antrag 
des Herrn Derbitsch, der darin besteht, daß statt des Hilss- 
ämtcr - Direktors ein Kanzleivorstand mit 900 Gulden zn 
systemisiren sei, daß nur zwei Kanzlisten, und zwar einer 
mit 600 Gulden, der andere mit 700 Gulden zu systemi- 
siren, und ein provisorischer Diurnist mit dem Taggelde 
von 80 Kreuzer, jährlich 272 Gulden aufzunehmen sei, ob 
dieser Antrag die gehörige Unterstützung finde? (Sichrere 
Mitglieder erheben sich.) Er ist gehörig unterstützt.

Wünscht Jemand das Wort?
LaudeShaupt. - Stellv. v. W u r z b a ch: Ich erlaube 

mir nur hinsichtlich der vom Herrn Abg. Derbitsch bean
tragten Herabsetzung des Gehaltes des Hilfsämter- oder 
Kanzlei -Direktors von 1000 Guldeu auf 900 Gulden 
eine kurze Bemerkung zu machen. Es ist bekannt, daß iu 
Oesterreich von Seite der Staatsbeamten in unserer Zeit 
die allgemeine Klage erhoben w ird, daß die bemessenen Ge
halte derselben nicht ihren Bedürfnissen und nicht den der
zeit bestehenden Preisen der Lebensmittel und anderer Le
bensbedürfnisse entsprechen. W ir haben im Reichsrathe 
eine Masse von derlei Petitionen erhalten und haben uns 
wirklich von der traurigen Lage eineö sehr großen TheileS 
der österreichischen Beamtenwelt in ihren jetzigen Verhält
nissen überzeugen können. Ich glaube, daß bei der Be
messung und Feststellung des Gehaltes für eine neue Stelle 
darauf Rücksicht genommen werden muß, daß mau einen 
vollkommen brauchbaren Mann bekommen, und daß dieser 
Mann für die gewöhnlichen Bedürfnisse seines Lebens sor
genfrei gestellt werde. Die Plage des Agio’S wird noch 
einige Zeit dauern, die bestehenden Preise dürften vielleicht 
etwas, aber nicht bedeutend zurückgehen; das Leben wird 
daher in der Gegenwart immer theucrcr beiden, als vor 
Jahren, nämlich zur Zeit, als die Beamteubesoldungen 
normiti worden sind.

Ich glaube daher, daß das Mäkeln um den Betrag 
von 100 Gulden bei der Position vou 1000 Gulden hier 
nicht an seinem Orte wäre. Die Zahl der Geschäfte, die 
dem Kanzlei - Direktor obliegen würden, ist bereits gegen
wärtig eine nicht unbedeutende, und cs ist keinem Zweifel 
unterworfen, daß in Zukunft die dicßfälligen Geschäfte bei 
der Organisiruug der Gemeinden und politischen Behörden 
weitaus größer sein werde». Würde er gegenwärtig ans 
den festgestellten Gehalt von 900 Gulden beschränkt, so ist 
es zwar möglich, daß der hohe Landtag seinerzeit eine Zu
besserung bewillige, allein da diese Zubesserung in kürzester 
Zeit, in kürzester Frist ftattfinden müßte, da der Gehalt 
von 1000 Gnld. oft. W. keineswegs für einen vollkommen 
brauchbaren, seinem Amte gewachsenen Mann zu hoch ge
stellt is t, so beantrage ich, daß der hohe Landtag den vom 
Ausschüsse gestellten Antrag annehmen wolle.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. K r o i n  er :  So sehr ich die Gediegenheit des 

vorliegenden Ausschußberichtes anerkenne, so muß ich doch, 
insoweit die Anträge des Herrn Abgeordneten Derbitsch 
vom Ausschußantrage abweichen, die ersteren unterstützen. 
Der Anöschußbericht basirt seine Anträge zum Thcilc ans 
Prämissen, welche in größerem oder geringerem Umfange 
eintreten, die daher die Nothwendigkeit größerer oder ge
ringerer Arbeitskräfte erfordern können. Bevor also die 
Gewißheit vorliegt, diese oder jene Arbeitskräfte sind un

umgänglich erforderlich, können wir in die Systeinisirung 
stabiler Posten nicht eingehen. Wird die Arbeitslast der
art anwachsen, daß zu deren Bewältigung weitere Kräfte 
erforderlich sein werden, so kann die Neu - Kreirimg von 
Stellen ohne Anstand vor sich gehen. Sind einmal defi
nitive Posten festgestellt, so lassen sie sich bis zum Ableben 
der Beamten nicht abschasscn; es ist daher jedenfalls nütz
licher , Anfangs mit der Systemisirung sparsamer, als gar 
zu liberal vorzugchen, daher der Antrag dcö Abg. Der
bitsch , betreffend die Auflassung eines Kanzellistenpostens 
allerdings gerechtfertigt erscheint.

Belangend weiter die Benennung des sogenannten 
HilsSämter-Directors, so finde ich sie der Sachlage hier 
wirklich nicht entsprechend, denn nebst der eigentlichen 
Manipulationskanzlei, werden ja die landschaftliche Buch
haltung, die Kassa u. s. w. auch Hilfsämter des Landes- 
Ausschusses fein; auf die Buchhaltung aber, auf die Kassa- 
ftihrung u. f. w ., eben so auf die Direktion der verschie
denen Wvhlthätigkcits - Anstalten hat dieser Hilssämter- 
Director gar keinen Einfluß zu nehmen, daher die Be
zeichnung als Hilfsämter-Director jedenfalls eine nicht paf
fende ist. Kauzleileiter oder Kanzlei - Direktor, Kanzlei- 
Lorsteher allenfalls, diese Benennung scheint mir passender 
zn sein. Ich würde daher mit dem Anträge des Herrn 
Derbitsch ans die Wahl der Benennung „Kanzlei-Vorsteher" 
übereinstimmen. Was endlich den Gehalt des Herrn Kan- 
lei-Vorstehcrs anbelangt, so glaube ich, er wäre mit 900 fl. 
derart überall bemessen, daß wir selbst mit der Hohe der 
Gehalte laudesfürstlicher Beamten, welchen mitunter un
gleich größere Sorgen obliegen, eine Parallele nicht zu 
scheuen brauchen. Landesfürstliche Steuereinnehmer haben 
mitunter Geschäfte von ungleich größerem Umfange zu be
sorgen , und müssen sich mit einem Gehalte vou 600, 700 
bis 800 fl. begnügen. Dasselbe ist der Fall bei Grundbuchs- 
ämtcru; die Grunbbuchführcr z. B . haben bei einem Ge
halte von 500— 600 und 700 fl. ein sehr verantwortliches 
Geschäft zu führen, und doch ist ihnen die Erziehung ihrer 
Kinder am Lande sehr erschwert.

Vorliegend hat der Kanzlei-Vorsteher nebst dem Ein- 
reichuugsprotocolle, der Registratur und der Expedition 
nur die Verrechnung der verschiedenen Regieauslageu zu 
führen. Dieses Geschäft ist weder derart complicirt, noch 
derart verantwortlich, daß eS eine besondere Vorbildung, oder 
besondere Umsicht erfordern dürfte. Ich halte daher den 
Gehalt von 900 fl. als sehr liberal bemessen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in dieser An
gelegenheit das Wort zu ergreifen ?

Abg. v. L a n g e r :  Ich glaube, daß eben jetzt der 
Zeitpunkt ist, wo die landschaftliche Kanzlei so vermehrt 
werden solle, daß zur Bewältigung der neu hiuzngekom- 
rncncn Geschäfte, welche durch die neue .Organisiruug der 
Gemeinden, durch die Katcgorifinmg der Straßen, durch 
die mannigfaltigen Rekurse, welche darüber werden einge
bracht werden, sich gewiß weit über die Ziffer vou 5000 
Geschäftsstücken vermehren wird. Ich glaube, daß der 
Landes-Auöschuß die möglichst geringe Zahl von Beamten 
beantragt hat, und daß mau wirklich vom Landes - Aus
schüsse etwas unmögliches verlangen möchte, wenn er nicht 
eine hinlänglich organisirte Kanzlei zur Verfügung hätte, 
um Alles dieses bewältigen zu können.

WaS den Vergleich der Gehalte mit den kaiserlichen 
Beamten anbelangt, so ist wohl wahr, daß manche der
selben keine hohen Gehalte haben, allein daraus folgt noch 
nicht die Konsequenz, daß das Land seine landschaftlichen 
Beamten nicht gut bezahlen soll. Die Steuerbeamteu haben 
wohl hie und da mich Diäten, welche die landschaftlichen



Beamten nicht haben können und nicht haben werden und 
wollten wir nun bei den Gehalten sparen, so wird sich 
mit nnabweislicher Nothwendigkeit ergeben, daß man ent
weder keine tauglichen Individuen finden w ird, welche für 
so wichtige Stellen competent wären, oder wenn wir sie 
durch nicht ganz taugliche besetzen, so wird die üble Noth
wendigkeit auch wieder eintreten, daß man gegen solche 
Beamte dann vielleicht im DiSeiplinanvege wird anftrcten 
müssen. Ich glaube, daö Land und der Landes-Ausschuß 
soll eilte vollkommen entsprechend organisirte und gehörig 
dotirte Kauzlei haben, um damit seine Aufgabe erfüllen zu 
können und unterstütze nach allen Kräften den Antrag des 
Landes-AusschusseS.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS W ort?
Abg. K r  o nt e r : Wenn man den Antrag des Lan- 

deS-AuSschusses aus die Supposition basirt, daß ein Jn- 
dividnnm zur Führung des Einreichungsprotocolles, zur 
Besorgung der Registratur, der Evideuzhaltung uttb der 
Expedition ausschließlich erforderlich sei, dann mögen die 
von dem Herrn Abgeordneten Verkitsch beantragten Kräfte 
allerdings nicht zureichen, allein ich habe in dem Felde auch 
genügende Erfahrung. Ich habe zum Beispiele in Gott- 
schee gedient, wo des Jahres mindestens 11.000 bis 12.000 
Stück eingelaufen sind, und dessenungeachtet hat ein ein
ziger Beamte daö Eiurcichuugsprotocoll, die Registratur, 
die Evidenzhaltuug der Agenden und die Expedition aus
schließlich, aber nur nebenbei besorgt und dazu nicht 3 
Stunden verwendet, in den ändern Amtsstunden hat er 
sich seinem sonstigen BcrufSgeschäfte gewidmet.

Es ist also durchaus nicht richtig, daß ein In d iv i
duum mit der Protoeollirung, Registrirnng, Expedition 
und Evidenzhaltuug der Agenden ausschließend beschäftigt 
sei; schon diese Kraft muß größteutheils für das Mnndi- 
ruugsgeschäst verwendet werden, sind ihm dazu zwei An
dere beigegeben, so ist der vorläufige Bedarf der Kanzlei 
mehr als genügend gedeckt.

Sollte eine Neu - Ereirnng nothwendig fein, so ist 
sie viel leichter zu schaffen, als ein bereits crcirter Posten i 

abzuschaffeu.
P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand mehr in dieser An

gelegenheit das Wort zu ergreifen wünscht, so gebe ich dem 
Herrn Referenten das letzte Wort.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Bei keiner Frage gehen 
die Meinungen der Einzelnen so leicht auseinander/  als 
gerade bei der Frage, wo die Grenze des Nothwendigen 
liegt, wo das Gebiet des Entbehrlichen, des Ueberstüssigeu 
beginnt.

Was der Eine für kaum genügend hält, das wird 
der Andere schon überflüssig finden, und Gründe und Ge
gengründe werden die Ueberzeugung der Streitenden nicht 
ändern.

Ich schicke diese allgemeine Bemerkung dcßhalb vor
aus, um dein H. Hause anjudenten, warum ich beit Ver
such gar nicht wagen w ill, jenen Herren, welche eine Schmä
lerung des Personales oder Gehaltes befürworten, Gegen- 
gründe entgegen zn setzen.

Es wird immer nur der Werthmesser der subjektiven 
Anschauung an diese Frage angelegt werden.

Der Eine wird zn viel, der Andere wird zu wenig 
finden.

Zudem haben mich die Herren Abgeordneten v. Wurz
bach und v. Langer eines guten Thcilö dieser Verpflichtung 
bereits enthoben.

Mau hat gegen den Antrag des Ausschusses eittge- 
wendet, daß der Gehalt des HilsSämter-Directors zu groß 
sei, daß der Titel Hilfsämter - Director nicht paffe, daß

zwei Kanzellisteiiftellcii genügen, und daß insbesondere int 
Anfänge ein geringeres Personale zu systciiiisiren sei, weil 
sohin bei vermehrtem Bedarfe demselben ohnehin abgeholfen 
werden wird. Waö die erste Einwendung anbelangt, so 
möchte ich wohl vor Allen daraus Hinweisen, daß der H ilfs- 
ämter-Director Leiter und Vorsteher des gcfamintcu Maui- 
pulations-Personales ist, daß er somit schon aus diesem 
Grunde den Anspruch auf einen höhern Gehalt stellen 
könnte, daß Weitere zwischen seinem und dem Gehalte der 
übrigen Kanzleibeamten doch eine, ich möchte sagen etwas 
fühlbare Abstufung eintreten muß, daß endlich der H ilfs- 
ämter-Direetor den größten Thcil der Agenden des derma- 
ligeu Realitäten-Jnspeetors auf sich nehmen w ird , wodurch 
dem ständischen Fonde ohnehin ein Ersparttiß von 600 fl. 
zugeht, daß der Hilsöämtcr-Dircctor ferner« vielfach mit 
Geldgeschäften des Landes -Ausschusses zu thun hat, daß 
somit auch an ihn jene Versuchung herautreten kann, die 
leider eben wegen der schlechten Gehalte so manchen Beam
ten vom Wege des Rechtes und der Ehre abgclcnkt haben. 
(Sehr gut. B ravo!)

Was die Einwendung bezüglich des Titels des H ilfs- 
ämtcr-Dircctors aubclaugt, so kamt ich int Namen des 
LaiidcS-AusschuffcS erklären, daß demselben an dem Titel 
gar nichts gelegen ist, ob man ihn Kanzlei-Vorsteher oder 
Hilföämter-Director nennt, daß er nur seiner Schuldigkeit 
vollkommen entspricht, dieses und nur dieses ist die Haupt
sache. (Bravo, Bravo!)

Was die Abminderung des Postens eines Kanzlisten 
betrifft, so möchte ich darauf Hinweisen, daß die Stelle 
und die Aufgabe eines Eiurcichuiigs-Protocollisten nicht eine 
so mechanische ist, daß er den Act,  der einlangt, wohl 
lesen muß, um ihn zuthcilcn zu können, daß er ihn häufig 
mit Priorcit belegen muß, daß er die Rcfcratsbögcn dazu 
machen muß, daß bei 4000 bis 5000 Nummern, die er 
einzulegen, zn registrirett, zn indicirett hat, sehr viele Zeit 
mit dieser Arbeit verloren geht.

Man hat daraus hingewieseii, und eS war mein Herr 
Eollcga Kromer, der das Gewicht seiner eigenen Erfah
rung in die Wagfchalc gelegt hat, der zugleich bemerkt hat, 
daß die Anträge des Landes-AusschusseS auf vagen Prä
missen beruhen. Dem entgegen stelle ich die Erfahrung 
von 20 Monaten, die dem Laudes-Ausschusse vorliegt und 
bemerke, daß gerade diese Erfahrung gezeigt hat, daß mit 
diesem Personale kaum auSznlaitgcu sei.

Es ist somit nicht die Rede erst von einer Systemi- 
sirung eines Anfanges, sondern wir stehen schon in dem 
zweiten Jahre der Erfahrung, und diese ist der Grund, 
warum ich die Anträge des Landes-Ausschusses noch be
fürworte.

Mau hat darauf hingewiefen, daß in Gottschee ein 
einziger Beamte das riesenhafte dortige Geschäft bewältigen 
konnte. ES mag fein, allein dieß ist sicherlich nicht die 
Regel.

Es kann einen vorzugsweise befähigten Beamten geben, 
der alle drei Functionen in sich vereinigt und vollkommen 
entsprechen w ird; allein ich glaube, wir thun weit besser, 
wenn wir außerordentliche Fähigkeiten, außerordentlichen 
Fleiß nicht als die Regel, sondern als eilte, wo sie ein- 
t r i t t , höchstwillkommcuc, aber int großen Ganzen nicht 
regelmäßige Erscheinung anfehett.

Mau hat gesagt, daß zur Expedition, zur Mundi- 
rttttg zwei Kanzlisten vollkommen genügen, daß die einzel
nen Expeditionen nicht weitläufig seien, das gut ein D ritt- 
theil vielleicht ohne Expedition zu den Acten gelegt werde.

Dieß ist factisch nicht richtig, denn es kommen speeiell 
periodische Einläufe vor , die Expeditionen in der Zahl von



33 an die verschiedenen Steuerämtcr, auch noch mehr I 
uöthjg machen. Es kommen ferner sehr viele Ziffcruar- 
beiten vor, spcciell bei den Geschäften der Grundentlastung, 
bei den Vorbereitungen für die Verlosung, die eine sehr 
große Genauigkeit, einen großen Zeitaufwand erfordern.

Dies; waren die Rücksichten, die den Landes-Auöschuß 
bestimmt haben, mit gutem Vorbedacht jenes Personale zu 
beantragen, für welches ich das Wort ergriffen habe.

Was den Gehalt des Kanzlei - Vorstehers, wie man 
ihn nennen möchte, betrifft, so würde ich wohl noch dar
auf Hinweisen, daß selbst ein Gehalt von 1000 fl. auf 
den Tag eine Quote von nicht ganz 3 st. abwirft.

So ll nun damit eine halbwegs zahlreiche Familie mit 
allen Lebensbedürfnissen versorgt werden, so glaube ich, 
wird daö H. Hanö in seiner Billigkeit und Gerechtigkeit 
sicherlich zustiinmcn, wenn ich diese Existenz nur eine küm
merliche, nur eine halbwegs gute nenne.

Ich empfehle daher nochmals die Annahme des An
trages dcö LandcS-Auöschusscs. (Bravo, Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Ich schließe nunmehr über den zweiten 
Antrag die Debatte und werde den Antrag des Herrn Bc-
zirkshauptmanns Dcrbitsch zur Abstimmung bringen, der
sich von dem Anträge des Landeö-AuSschusscS entfernt, und 
der dahin geht, daß für das Kanzleifach folgende Stellen 
systcmisirt werden:

1. Ein landschaftlicher Kanzlei - Vorsteher mit der IX. 
Diätcnclassc und dem Gehalte von 900 fl. oft. W.

2. Ein Kanzellist in der XI. Diätcnclassc und dem
Gehalte von 700 fl. oft. W.

3. Ein Kanzellist mit dem Gehalte von 600 st., und
4. Ein provisorischer Diurnist mit 80 kr. Taggcld.
Abg. D c r b i t s c h :  Herr Landeshauptmann, ich bitte

uni daö Wort.
Ich bitte, meinen Antrag in zwei Thcilcn zur Abstim

mung z» bringen.
Zuerst über die Petition für den Kanzlei-Direktor und 

dann das übrige Personale.
P r ä s i d e n t :  Es wird schon geschehen, natürlich 

punktweise.
Ich bringe nunmehr den ersten Punkt dcö Antrages 

zur Abstimmung, nämlich daß der Kanzlei-Vorsteher nur mit 
einem Gehalte von 900 fl. zu bestimmen und in die IX. 
Diätcnklafse zu setzen wäre.

Jene Herren welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist gefallen.

Ich bringe nun den zweiten Thcil des Antrages zur 
Abstimmung, daß nämlich statt drei Kanzlisten nur zwei, 
und zwar einer mit 700 fl. und der zweite mit 600 fl., 
und dann ein provisorischer Diurnist mit 80 kr. Taggcld 
zu systemisircn wäre.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, zu erheben. (Geschieht.) Es ist die Majorität.

Ich bringe jetzt noch den Antrag des Landesauöschusses 
zur Abstimmung, daß ein Kanzlei-Vorsteher, oder wie er 
heißen möge, mit 1000 fl. zu systemisircn sei.

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden 
sind, bitte ich aufzustchcn. (Geschieht.) Es ist die über
wiegende Majorität.

Der Beschluß dcS hohen HanseS lautet demnach dahin, 
daß daö Kanzleipcrsonale künftighin zu bestehen habe:

AnS einem Kanzlei-Vorsteher mit 1000 f l . , aus zwei 
Kanzlisten, einer mit 700 f l . , der andere mit 600 fl., und 
aus einem provisorischen Diurnisten mit einem Taggcldc 
von 80 kr.

Abg. Dcschi na n n : Ich bitte, Herr Präsident, über 
die Diätcnklafse ist noch nicht abgcstimmt.

Ich glaube, daß das auch wichtig sei, nämlich daß 
der Kanzlei-Vorsteher in die IX. Diätcnklafse, und beide 
Kanzlisten in die XI. Diätenklasse zu versetzen seien.

P r ä s i d e n t :  Der Landcsausschuß und der Herr 
Bezirkshauptmann Dcrbitsch beantragen für den Kanzlei- 
Vorstchcr die IX. Diätenklasse.

Wenn die Herren damit einverstanden sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Es ist die Majorität.

Dann ist weiters für die Kanzlisten die XI. Diätcnklafse 
in Antrag gebracht. Jene Herren, welche damit einverstan
den sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) Der Antrag 
ist angenommen. Ich bitte weiter fortzufahrcn.

Berichterstatter v. S t r a h l :  II. B u c h h a l t u n g :
Das Geschäft der Buchhaltung wurde bisher von dem 

k. k. Rechnungödcpartemcnt der Staatsbuchhaltnng besorgt, 
und es hat sich die k. k. Staatsverwaltung, indem sie auch 
dem Landcsansschnsse gegenüber die einstweilige Verwen
dung des Bnchhaltungöpcrsonalcö zugestand, ausdrücklich 
Vorbehalten, seinerzeit den dadurch hervorgerufenen Geldauf
wand dem Lande in Anrechnung zu bringen.

Wie hoch sich nun diese Ansprüche belaufen werden, 
darüber kann derzeit noch keine Aufklärung gegeben werden, 
daß selbe jedoch bedeutend sein werden, kann ans dem von 
der k. k. Staatsbuchhaltnng in diesem Gegenstände über 
die einschlägige Anfrage des LandcSanSschnsscS *nl> Exh. 
Rr. 1073 erstatteten Berichte ersehen werde», indem darin 
bemerkt wird, daß derzeit 9 Bnchhaltnngsbeamtc mit einem 
Gehalte von 4725 fl. mit den Rechnungen der, der Ver
waltung deö LandesausschnsseS übergebenen Fondc beschäf
tigt sind, daß diese Agende auch künftighin 7 Individuen 
und zwei Diurnisten, dann einen Amtödiencr, zusammen 
mit einem Aufwande von 6130 fl. in Anspruch nehmen 
werde, und daß es sowohl ans geschäftlichen als pccuniärcn 
Gesichtspunkten vorznzichcn sei, die Besorgung der in Rebe 
stehenden Rechnungs-EontrollSgcschaftc in statu quo zu be
lassen und lieber mit der Staatsverwaltung die Leistung 
einer Pauschalentschädigung zu vereinbaren, als für den 
Landcsausschuß eine selbstständige Buchhaltung ins Leben 
zu rufen.

So lockend die von der Staatsbuchhaltnng angeführten 
Gründe für den ersten Anblick erscheinen mögen, so halten 
dieselben bei näherer Erörterung die Probe doch nicht aus; 
denn in sachlicher Beziehung beruhen dieselben auf der unrich
tigen Prämisse, daß die VerwaltnngS - Verhältnisse dieselben 
geblieben seien, wie ehedem, in welchem Falle allerdings eine 
einheitliche Buchführung die zweckmäßigste und billigste wäre. 
Allein seitdem dem Lande die autonome Verwaltung seines 
Vermögens und der verschiedenen Landcöfondc znficl, müßte 
man cs geradezu eine Anomalie nennen, wenn eine andere 
Behörde daö Eontrollsgeschäft für das Land besorgen, und 
schon dadurch alle jene Complicationcn herbeigeführt wer
den müßten, welchen die Staatöbnchhaltung durch ihren 
gut gemeinten Rath answcichcn möchte.

Beständige Eorrcspvndenzcn, selbst in Dingen, die sonst 
im einfachsten Wege der Einsichtnahme der Bücher abgc- 
than werden könnten. Ausflüchte auf anderweitige Gcschäftö- 
übcrbürdung, Nichtbeachtung der dicßscitigcn Anordnungen 
von Seite dcö nicht im Disciplinar-Vcrbandc zur Landcs- 
vcrtrctung stehenden Rcchnnngspcrsonals, und manche an
dere Ineovenienzen wären voraussichtlich die Folgen einer 
derlei Einrichtung, die daher der Förderung der Sache nur 
abträglich genannt werden muß.

Aber auch in pccnniürcr Beziehung erscheint die An
sicht des vorgcdachten Berichtes nicht begründet. Es ist 
durchaus nicht anznnehmen, daß die Staatsverwaltung, 
wenn cS sich »in die Entschädigung für die einschlägige Muhe-



waltung fragen wird, dem Lande einen geringem Ersatz 
anrechnen werde, als der wirkliche Aufwand ausmacht. Is t 
aber dieses der Fall, so gewinnt das Land nicht nur nichts 
durch ein derlei Arrangement, sondern cs ist dabei deßhalb 
in offenbarem Nachtheil, weil es Arbeitskräfte in einer 
Zahl und in einem Maße zahlen müßte, anf deren Wahl, 
Instruction und Gefchäftsführmig das Land keinen bestim
menden Einflnß hätte.

Wird endlich erwogen, daß das von der StaatSbuch- 
haltung zur Systemisiruug beantragte Personale von neun 
Individuen offenbar im überschwenglichen Maße sowohl 
der Zahl nach als auch rücksichtlich der Gehalte präliminirt 
wurde, wird erwogen, daß, wenn man die autonome Be
wegung anstrebt, man auch von den in der Natur dersel
ben liegenden Cvnsequenze» und Bedingungen nicht zurück
schrecken darf, so dürfte der Antrag des LandcSausschusseS 
gerechtfertiget erscheinen, der dahin geht:

Es sei für die Geschäfte der Laudesvertretung eine 
selbstständige Laudschastöbuchhaltung zu systernisiren.

Belangend das dieser Buchhaltung zuzuweisende Per
sonale muß vor Allem der Umstand hervorgehoben werden, 
daß mit der gänzlichen Abwicklung der Operationen des Grund- 
eutlastuugssoudes gut ein ©rittheil der buchhalterischen 
Agende entfallen werde.

Dieß vorausgelassen, und mit Rücksicht auf den übri
gen im obigen Berichte dargestellten Geschästsumsang, dann 
mit Bcdachtnahmc auf den.Umstand, daß sich durch eine 
Vereinfachung itt der Amtsinstruction auch die Geschäfts
führung selbst wird vereinfachen lassen, wird nachstehende 
Systeinisiruug für die Buchhaltung beantragt:

1. Ein Vorsteher mit dem Titel eines „Landschafts-
Buchhalters" und dem Gehalte von 1200 fl.

2. Ein RechnungS-Offizial mit dem Gehalte 800 „
3. Ein RechnungS-Offizial, provisorisch, auf

die Dauer der Abwicklung deS Grnnd-
Entlastungs-Fondes............................. 700 „

4. Ein Jiigrossift mit dem Gehalte . . 500 „
5. Ein Jugroffist, provisorisch . . . .  400 „
6. Ein Diurnist mit dem Taggelde pr. 80 fr 272 „

zusammen.............................3872 fl.
Im  Betreff deS für die Buchhaltung erforderlichen 

AintslokaleS wird bemerkt, daß sich dasselbe mit nicht sehr 
bedeutenden Kosten durch die Adaptirnng des ersten Stockes 
im westlichen Tratte der Burg wird gewinnen lassen.

Damit das hohe Haus übrigens in die Lage kommt, 
den Umfang der buchhalterischen Geschäfte zn ermessen, 
erlaube ich m ir, die summarische Zusammenstellung vorzu
tragen , welche die Buchhaltung in dieser Richtung dem 
Landesansschnffe tiorgclegt hat.

Ans dieser wird ersichtlich, daß die Anzahl der zn 
führenden Journale und Rechnungen in einem Jahre 1278 
betrage; daß die Journal - Artikel, wie ich schon früher 
zu bemerken die Ehre hatte, 166.856 mit 11.262 Belegen 
umfassen; daß die Zahl der Tabellen 162 betrage« habe, 
und daß an Zeiterforderniß, den Tag zn sieben Arbeits
stunden gerechnet, die Ceusur 1040 Tage, die Buchführung 
257 Tage, die periodischen Arbeiten 426 Tage, das Exhi- 
tireii 570 Tage, zusammen somit 2635 Tage in Anspruch 
genommen haben.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über diesen 
dritten Antrag des Landcsanöschusscs.

Wünscht Jemand das Wort zu nehmen? (Nach einer 
Pause.)

Nachdem Niemand das Wort ergreift, so bringe ich 
den Antrag des LandcSauSfchusscS zur Abstimmung, und 
zwar: den Punkt

a) Es sei für die Geschäfte der Landcs-Bertretung eine 
selbstständige Landcsbuchhaltnng zu systernisiren.

Wenn die Herren mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

ES ist somit im Prinzipe ausgesprochen, daß eine 
eigene LaiideSlmchhaltuug zu systernisiren sei.

Dieser Buchhaltung seien nach dem Antrage des Lan- 
deSauSschusses beizugebe»: Ein Buchhalter, unter dem Titel 
Landschaftlicher Buchhalter. Wenn die Herren mit diesem 
Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Der weitere Antrag lautet dahin, daß zwei Offiziale 
zu ernennen feien, wovon nur Einer systeinisirt, der Andere 
nur provisorisch so lange, als das Grnndcutlastungsgcschäst 
dauern w ird , bestellt werde.

Wenn die Herren damit einverstanden sind, bitte ich, 
sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Gleichfalls bringt der Landes - Ausschuß in Antrag 
I zwei Jngrofsisten, wovon einer systeinisirt, der zweite nur 

provisorisch für die Dauer der Gruudcntlastungtf-Angelegen
heit bestellt wird.

Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, bitte ich, sich auch zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag 
ist angenommen.

Endlich wird ein Diurnist beantragt.
Wenn die Herren auch mit der Bewilligung eines 

Diurnisten einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Is t angenommen. DaS Personale ist somit 
genehmigt.

W ir kommen nun zu den Gehalten. Der Landes» 
Ausschuß bringt für den Buchhalter den Gehalt von 1200 fl. 
in Antrag.

Wenn die Herren mit diesem Gehalte einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Für den ersten Rcchnnngs- Offizial (dcr syftennuäßig 
sein soll), bringt der Ausschuß den Gehalt von 800 fl. 
in Antrag.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Für den zweiten provisorischen Rechnnngs - Offizial 
wird der Gehalt von 700 fl. beantragt.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Für den ersten Jngrossisteu wird der Gehalt von 500fl. 
beantragt. —  Jene Herren, welche mit diesem Anträge 
einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Angenommen.

Für den zweiten Jngrossisteu wird der Gehalt von 
400 fl. beantragt. —  Jene Herren, welche mit diesem 
Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Angenommen.

Endlich wird für den Diurnisten ein Taggeld von 
80 kr. beantragt. Ich bitte, darüber abzustimmen. (Geschieht.) 
Is t angenommen.

Ich ersuche nun den Herrn Referenten, im Vortrage 
weiter fortzufahren.

Berichterstatter v. S t r a h l :  III. D ie  Lasse.
Bezüglich der Besorgung dcr Easstugeschäste walten die
selben faktischen Umstände vor, welche hinsichtlich der Rcch- 
nungs - und EoutrollSgefchäfte früher erwähnt wurden. 
Folgerichtig sollte auch in dieser Beziehung die Systcini- 
sirung eineS selbstständigen EassapersoualS befürwortet 
werden, sowie thatsächlich der Landcs-Ausschuß in dem 

j mit der k. k. ©teuer - Direktion abgeschlossenen Micthver- 
! trage anch den Fall vorgesehen hat, daß das eine oder 
! andere Cassaloeale zum Zwecke der eigenen Eassagebarnng



nöthigensalls dem Landes - Ausschüsse wieder zur eigenen 
Benützung rückgestellt werde.
^  Allein dcmnugcachtct glaubt der Landes-Ansfchnß diese 
Frage vorläufig noch als eine offene, und den slalus quo 
aufrecht zu belassen, weil, insolange die Einhebung und 
Abfuhr der Landes - Umlage und der Grundentlaftuugö- 
Beitrage mit der directeu Steuer cnmulativ geschieht, immer
hin ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den beiden 
Cassen und deren Dianipnlatiou besteht, der zum Abbruch 
beider durch die Trennung gestört würde, und weil ferner 
für den in Aussicht gestellten F a ll, daß eine gänzliche 
Aeiidernng in der bisherigen Stcuerperceptiou eiutreten 
Würde, erst daun ganz neue Grundlagen vorliegen müßten, 
welche auf den Gegenstand der Frage einen wesentlichen 
Einfluß zn üben geeignet scheinen.

Der LandeS-Ausschuß erlaubt sich daher den Antrag: 
„für die Functionen der Caffagebarung fei de r z e i t  noch 
kein eigenes Personale zu systemisiren, sondern eö bei der 
bisherigen Hebung zn belassen."

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne über diesen Puukt die 
Debatte. Ich ersuche jene Herren, welche das Wort er
greifen wollen, sich zu melde». (Nach einer Pause): Da 
sich Niemand zum Worte meldet, so bringe ich den Antrag 
des Landes - Ausschusses zur Abstimmung, welcher dahin 
lautet: „DaS Haus wolle beschließen, für die Fnnetioueu 
der Cafsagebaruug sei derzeit kein eigenes Personale zu 
systemisiren, sonder» sich noch weiters der von der hohen 
Regierung zugestandencu Perweudung der Cassebcamten zu 
bedienen."

Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, so bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Der Antrag 
ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  IV. B a u -  und tech
nisches Wesen.  Insoweit in der bisherigen Agenda 
die Beiziehnng und Begutachtung eines Sachverständigen 
bei der Verfassung von Voranschläge», Bauplänen, bei 
der Lollaudirung von derlei Arbeiten und bei den übrigen, 
den Beirath eines technisch gebildeten Individuums erhei
schenden Arbeiten Noth that, wurde sich eines Beamten 
der k. k. Bau-Direction bedient, welcher hiefür eine jähr
liche Remuneration von 210 fl. oft. W. bezog.

Dieses Anskunftömittel genügte bisher vollkommen, 
und dürfte auch in Hinkunft wenigstens insolange genügen, 
als dem Lande nicht größere ConstrnctionS-Bantcn bevor- 
stehen. Allein auch, wenn dieses der Fall sein wird, scheint 
cs nach der Anschauung des Referenten zweckmäßiger, von 
Fall zn Fall sich des RatheS eines Ingenieurs oder son
stigen Banverstäudlgeu gegen vorhinein zn bedingendes 
Honorar zn bedienen, als ein für alle M a l die Stelle eines 
technischen Beamten bei der Landschaft zu systeniisiren, weil 
derlei Fälle nicht so oft Vorkommen werden, weil eö ferner 
niemals au einer hinreichenden Anzahl znr Auswahl ge
brechen wird, und weil jeder Einzelne, einmal berufen, 
gerade darin, daß er nicht stabil bestellt ist, eine» mehreren 
Sporn finden w ird , die ihm übertragene Arbeit mit Ge
nauigkeit und Fleiß zu besorgen, um bei wieder verkom
mendem Falle abermals berufen zn werden.

Der Landes-Ausfchuß erlaubt sich demnach, den Antrag 
zu stellen: „fü r das Bau - und technische Wesen ist sich 
von Fall zu Fall des RatheS eines Ingenieurs oder son
stige» Banverständigen, gegen vorhinein zu bedingendes 
Honorar, zn bedienen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über diese» 
Antrag des Landes - Ausschusses und ersuche die Herren, 
welche dießsalls das Wort ergreifen wollen, sich zu melden. 
(Rach einer Pause): Nachdem sich Niemand zum Worte
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gemeldet hat, bringe ich den fünfte» A»trag des Landes- 
Ausschusses zur Abstimmung. Derselbe lautet (liest den
selben). Jene Herren, welche mit diesem Anträge einver
standen sind, bitte ich, sich zu erhebe». (Geschieht.) Der 
Antrag ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  V. A m t s d i e » er und 
sonst i ges D i e i i e r p e r s  0 » a l. Der Landes-Auöschuß 
hat von der vorbestandenen ständisch Verordiiete» - Stelle 
einen Amtsdiener mit dem Gehalte von 315 fl., dann einen 
Diencrsgchilfcn mit einem Dinrnum von 50 kr. öst. W. 
übernommen. Nebstbei kommen hier zn besprechen die bis
her bestehende» Hausmeister in der Burg mit dein Gehalte 
von 315 f l . , im Laudhause mit einer JahreSreniuncration 
von 50 fl., im Theater, zugleich als Maschinist, mit einer 
Bestallung von 252 f l . , im Redouteugebünde mit 19 fl. 
95 kr., im Lycealgebäude mit 50 fl., im Pogatschnig'fchcn 
Hause mit der Naturalwohuung allein.

Belangend die Anitsdicner, so bedarf cs feiner weit
läufigen Erörterung, um zu begreifen, daß insbesondere 
nachdem durch den heutigen Beschluß eine selbstständige 
Buchhaltung systeinisirt wurde, mindestens zwei Amtsdiener 
erforderlich find, um den Bedürfnissen deö Dienstes gerecht 
z» bleibe».

Es wird aber auch die Systemisirung einer Diener- 
gehilfen - Stelle deßhalb nothwendig, weil durch de» regen 
amtliche» Verkehr des Landes - Ausschusses mit den außer 
der Stadt liegende» Wohlthätigkeits - und Zwangarbeits- 
Anstalten Ei» Individuum fast ausschließlich bloß für diesen 
Verkehr verwendet werden muß.

Demnach wird die Systemisirnng von zwei Amt«- 
dienern mit dem Gehalte, Einer pr. 350 f l . , der Zweite 
pr. 300 fl., dann eines Dieiiersgehilfen mit dem Gehalte 
von 250 fl. beantragt.

Die Bestellung von Hausmeistern in den landschaft
lichen Gebäuden liegt in der Natur der Sache, und erscheint 
umsomehr gcrcchtscrtigct, als ein guter Theil dieser Gebäude 
an Private venniethet ist, und eine unmittelbare Hausaus- 
sicht sicherlich im Interesse des Haiiseigenlhnmers liegt.

Es wäre daher bei der Bestellung der vorgedachten 
Hausmeister zu verbleibe», und wären mir für die Zukunft 
deren Emolumente einer Regel»»g zu unterziehen.

I n  dieser Richtung, dann mit Bedachtnahme auf den 
Umstand, daß alle Hausmeister den Genuß der Natural« 
Wohnung haben, welcher nach den Local - Verhältnissen 
immerhin mit 50 bis 100 fl. veranschlagt werden tarnt, 
wäre an dem Grundsätze fcstziihalteii, daß bei der Neu» 
Verleihung solcher Stellen keinem Hausmeister, als solchem, 
eine höhere Bestallung als 50 fl. znzuweuden wäre, und 
daß diese Stellen vorzugsweise cut Amtsdiener zn ver
leihen wären.

Eine Ausnahme wäre nur hinsichtlich des HauSmcisters 
in der Burg zn machen, weil derselbe zugleich de» Dienst 
eines Portiers versieht. Für diese Stelle wäre der bis
herige Gehalt mit 315 fl. zu belassen.

Desgleichen wäre für diesen, sowie für die Amts« 
diencr und den Dieiiersgehilfen die bisher fystcinisirte Bei- 
schaffuug der Livree aufrecht zu erhalten.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über den 5. 
Antrag des Landes - Ausschusses in Bezug auf das Diener- 
Personale und die Hausmeister. Wünscht Jemand in dieser 
Beziehung das Wort zu ergreifen? (Nach einer Panse.) 
Nachdem sich Niemand zum Worte meldet, so bringe ich 
den Antrag des LandcS-AuSschusscs zur Abstimmung, welcher 
dahin geht: Das Hans wolle beschließen: „ES sind zu syste- 
misiren zwei Amtsdiener, einer mit 350 Gulden, der an
dere mit 300 Gulden, und ein Dienersgehilfe mit 250
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Guldcn, den Amtsdienern und den Dienersgehifcn gebührt 
übcrdicß die Livree. „Wenn die Herren mit diesem Anträge 
einverstanden sind, so bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag bezüglich der Amtsdiener ist angenommen.

Nun folgt noch der weitere Antrag rücksichtlich der

f»ausmeister, wovon jener in der Burg (zugleich Portier) 
15 Gulden Gehalt und die Naturalwohnnng und Livree 

beziehen würde; jener im Landhause hätte 50 Gnlden, der 
im Pogatschnig'schen Hanse 50 Gnlden, und der im Li- 
cealgebände 50 Guldcn, und alle gleichfalls die Natnral- 
wohnung zu genießen. Jener im Theater und jener im 
Rcdoutcngcbändc werden ans besonder» Fonden bezahlt.

Wenn die Herren mit dem Antrage des LandeS-AnS- 
schnsses bezüglich der Systemisirnng der Hausmeister mit 
den von mir angegebenen Bezügen einverstanden sind, so 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Dieser Antrag ist also auch angenommen. (Abg. Desch- 
mann verläßt den Sitzungssaal.)

Berichterstatter v. S t r a h l :
VI.

Außer den bisher besprochenen Beamten nnd Dienern 
muß hier der Vollständigkeit wegen noch des Museal - Gu
stos, dann Jener gedacht werden, welche zur Besorgung 
der Berwaltungsgcschäfte der Wohlthätigkeitsanstalten und 
deö Zwangarbeitshanseö nothwendig sind. Belangend den 
CustoS des Landes - Museums wird bemerkt, daß er seinen 
bisherigen Gehalt von 472 Gld. 50 kr. ans dem ständi
schen Fonde bezog, obwohl das Museum seinen eigenen, 
derzeit in runder Summe 22.000 Gnlden betragenden Fond 
besitzt. Obwohl mm Referent der Ansicht ist, daß der obige 
Gehalt, wenn nicht ganz, so doch mit einem Theile aus 
dem Museal - Fonde sollte bestritten werden, so beantragt 
er doch vorläufig dessen Belastung an dieser Stelle, und 
zwar in dein bisher systemisirten obigen Betrage, fügt 
jedoch bei, daß ihm dieser Gehalt in keinem Verhältnisse 
zu der wissenschaftlichen Vorbildung eines Museal - Custos 
zu stehen scheine, daher derselbe im Einvernehmen mit dein 
Museums - Kuratorium, durch einen Zuschuß aus dem M u 
seal-Fonde auf 600 Gnlden zu erhöhen wäre.

Da sowohl bezüglich der Frage des Museums über 
dessen Stellung dein Lande und dem Landes - Fonde gegen
über die Verhandlungen noch im Zuge sind, und ein de
finitiver Antrag in dieser Richtung nicht gestellt werden 
kann, da weiter bezüglich der Beamten der übrigen Fonde 
die definitive Systemisirnng jenem Zeitpunkte vorzubehalten 
räthlich scheint, in welchem über die Beibehaltung oder 
Aendernng des bezüglich dieser Anstalten bisher bestandenen 
Verwaltungs - SystemeS überhaupt vom H. Landtage ein 
definitiver Beschluß gefaßt fein w ird , so erlaubt sich der 
Landes - Ausschuß den Antrag zu stellen, eS sei bezüglich 
der Beamten des Landes - Museums, sowie bezüglich der 
Beamten der WohlthätigkeitS-Anstalten und deS Zwang- 
arbeitShanseS die definitive Systemisirnng jenem Zeitpunkte 
vorznbehalten, in welchem über die Beibehaltung oder 
Aendernng des bezüglich dieser Anstalten bisher bestandenen 
VerwaltnngS - SysiemeS vom hohen Hanse ein Beschluß 
gefaßt fein wird.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über den 
siebenten Antrag deS Landes-AuSschusseS. Wünscht Jemand 
Über diesen Gegenstand das Wort zu ergreifen? (Rach 
einer Panse): Nachdem sich Niemand um das Wort ge
meldet hat, bringe ich den siebenten Antrag des Landes- 
AuSschusseS zur Abstimmung.

Derselbe geht dahin: Das hohe Hans wolle beschließen, 
cs sei die definitive Systemisirnng der Beamten nnd Diener

beim Landeö-Musciini, den Wohlthätigkeits- Anstalten und 
dem Zwaugarbeitshanse jenem Zeitpunkte vorzubehalten, 
in welchem über die Beibehaltung oder Aendernng deö 
bezüglich dieser Anstalten bisher bestandenen VcrwaltuugS- 
Systenies überhaupt vom hohen Landtage ein definitiver 
Beschluß gefaßt sein wird.

Diejenigen Herren, welche mit diesem Antrage ein
verstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Es erübrigt nunmehr 
noch die Frage über die Art der Ernennung jener Beamten, 
welche das H. Hans heute systemisirt hat, über ihre DiS- 
eipliuar-Behandluug, über ihre Ruhe - und VersorgungS- 
genüsse, sowie über die Grundzüge der für ihre Dienstes- 
lcistnng zu crthcileudcu Instruction. Auch diese Fragen 
sind in den Bereich der Erörterung des Landes-AnSschnsses 
gezogen worden; weil dieselben jedoch in engster Verbin
dung mit der Dienstes - Pragmatik selbst stehen, die heute 
nicht auf die Tagesordnung gesetzt wurde, so erlaube ich 
mir im Namen des Landes - Ausschusses den Antrag, die 
Brrathung über diese Frage bis zur Beralhnug über die 
Dienstes - Pragmatik selbst zn vertagen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diesen Antrag 
des Landeö-Ansschnfses das Wort zn ergreifen? (Nach einer 
Panse): Da sich Niemand »in das Wort meldet, so 
bringe ich de» Autrag des La»deS-A»ssch»sses zur Abstim
mung. Derselbe geht dahin:

„Das H. Hans wolle beschließen: Es sei der Ent
wurf der Dienstes-Pragmatik dem zur Prüfung des Ent
wurfes der Instruction für den Landes - Ausschuß bereits 
bestimmten Comitü. . . (wird unterbrochen vom)

Berichterstatter v. S t r a h l :  Nein, der andere An
trag. Der Antrag geht dahin:

„Eö sei die Berathung über diesen Pimct des An
trages zu vertagen bis zur Berathung der Dienstes-Prag
matik." Daö ist der Antrag.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag hier tautet so:
„ES sei der Entwurf der Diensteö-Praginatik dem zur 

Prüfung deö Entwurfes der Instruction für den Landes- 
AuSschuß bereits bestimmten Eontit'; zuzuweisen."

Berichterstatter v. S t r a h l :  Es ist der andere Au
trag , Herr Landeshauptmann.

P r ä s i d e n t :  Ich habe keinen ändern Antrag, als 
diesen. Ich bitte um den Antrag.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Ich schreibe ihn eben. 
(Uebergibt denselben.)

P r ä s i d e n t :  Der VIII. Antrag des Landes-Aus
schusses geht dahin:

„Die Berathung über die Ernennung und Disciplinar- 
behandlnng der, dem Landes - Ausschüsse beizugebeuden 

; Beamte» »»d Diener, über ihre Ruhe- und VersorgimgS- 
genüsse, dann über ihre Dienstes - Instruction werde bis 
zur Schluß-Berathuug der Dienstes-Pragmatik vertagt."

Ich eröffne die Debatte über diesen Antrag. (Nach 
einer Panse): Wenn Niemand das Wort ergreift, so werde 
ich diesen Antrag sofort zur Abstimmung bringen. Die
jenigen Herren, welche mit diesem, von mir so eben vor- 
geleseneu Antrage einverstanden sind, bitte ich, sich zu er
heben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Herr Landeshauptmann, 
ich bitte nochmals um’6 Wort.

Es wäre noch ein Gegenstand zu besprechen, nämlich 
das Belenchtnngs-Panschale. In  dieser Richtung hat der 
Laudes-AuSschnß beantragt, um unterschiedlichen Unzukömm
lichkeiten vorznbeugen, welche auch bei den kais. Behörden 
die Passirnng eines Beleuchtungs-Pauschales wünschenS-



wcrther gemacht haben, als die Verabfolgung von Natu* 
ralien dem landschaftlichen Secretär, dem Kanzlei-Vor
steher, den Kanzellisten, ebenso den Bnchhaltungsbeamten, 
mit Ausnahme der Diurnisten, ein Belenchtungö-Pauschale 
von jährl. 20 Pfund Millikerzen zu passiren. Es liegt die 
Notwendigkeit dieser Verausgabung in der Natur der 
Sache, und die Erfahrung hat gezeigt, daß diese Art zweck
mäßiger ist, als die ^Überlassung des Materials an den 
Kanzlei-Vorstand zurBetheilung der Einzelnen durch denselben.

P r ä s i d e n t :  Bezüglich des Belcnchtungs - Mate
riales geht der Antrag des Landes-Ausschusses dahin, daß 
für alle Beamten desselben, mit Inbegriff der Buchhal- 
tnngsbeamten, die Diurnisten ausgenommen, als Pau
schale 20 Pfund Millikerzen bewilliget werden. Ich eröffne 
über diesen Antrag die Debatte.

Wünscht Jemanb das Wort zn ergreifen? (Nach einer 
Panse): Wenn Niemanb bas Wort ergreifen w ill, so 
bringe ich bieseii Antrag zur Abstimmung. Derselbe lautet:

„D er H. Lanbtag wolle beschließen, baß bett Beamten 
bes Lanbeö-Ansschilsscs und der Hilfsämter, mit AnSnahme 
der Diurnisten, ein Beleuchtungs-Pauschale von 20 Pfund 
Millikerzen pr. Person bewilliget werden." (Abg. Desch- 
mann erscheint wieder im Saale.)

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erhebe». (Geschieht.) Der Antrag 
ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Der letzte Pnnct end
lich, der zur Verhandlung kommen kann, ist bie Frage 
über beit Zeitpuuet ber Activiniug des neu ftjftemistrten 
Personalstandes. I n  dieser Richtung hat der Lanbes-AuS- 
fchuß geglaubt, biefeit Zeitpnuet auf ben Beginn bes Vcr- 
waltungsjahres 18(54 fixiren zu sollen, u. z. mit Rücksicht 
auf ben Umstand, daß das Präliminare des ständischen La»- 
desfondes für das laufende Verwaltungsjahr rechtzeitig genug 
beschlossen werben kann, um auch biese Aufgabe einzustellen.

Ich werbe bah er beantragen, daß die Aetiviruug des 
neuen PcrsoualstandeS mit 1. November 1863 zn beginnen 
und bishin die Besetzungen tu jener Art borzuuehmeu seien, 
wie sie die Dienstes - Pragmatik demnächst feststellen wirb.

P r ä f i b e n t :  Der Antrag bes Lanbes-Auöschusses 
in Bezug auf ben Beginn ber Aetivirung bes neuen (Status 
geht bahnt, baß biefer mit 1. November 1803 cinzntrctcn 
hätte; ich bringe biefeit Antrag zur Debatte.

Laubeshauptm.-Stellv. v. W » r zbach: Ich würde mir 
erlauben, bett Antrag zn stellen:

„Der H. Laubtag wolle beschließen: Der Zeitpnuet 
der Activiniug des bttrch den Heutigen Beschluß systemisir- 
ten Pcrfoitalstattbce wirb auf ben 1. M ai l. I .  festgesetzt."

Nun nur noch ein Paar Worte zur Begrüitbuug bieseS 
Antrages.

Ich für meine Person ttnb viele meiner Gesinnungs- 
Genosse» sittb erklärte Gegner von provisorischen Zttstättbett. 
W ir alle haben bie Folgen ber Provisorien gefühlt unb 
wünschen bcitfclbeu ein Enbe zn machen.

Ich billige ben Wunsch, baß ber Laubes - Ausschuß, 
sobalb immer nur möglich, in bie Lage versetzt werbe, feinen 
heiligen Verpflichtungen gegenüber bent Lanbe in jeder Rich
tung nachzukommcn. Das H. Hans hat heute bic Nothwe»- 
bigkeit biefer Stellen anerkannt; es hat baburch erkannt, 
daß bic Besetzung schon so balb als möglich ftattfinbcii solle.

Das beste M itte l, um bem Provisorium ein Enbe zn 
machen, glaube ich, liegt barin, wenn wir uuverweilt zur 
Besetzung ber nun systemisirten Stellen gehen. Als ein
ziger Grund, daß dieser Zeitpnuct auf den 1. November 
l. I .  beliebt worben ist, hat ber verehrte Herr Referent 
den Moment angegeben, baß baö Präliminare pro 1863
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bießfalls schwerlich geänbert werben könnte. Nun, baS Prä
liminare würbe mich auch sehr wenig genirett. Der ge
ringe Mehrbetrag, der durch die netten Positionen erfordert 
w ird , kann auch nachträglich ans der betreffenben Gasse, 
ttachbent wir Verlagscasscit haben, entnommen werben.

Ich glaube baher, baß eS am zweckmäßigsten wäre, 
baß wir bic gegenwärtig bereits festgesetzte Zahl ber Be
amtet schon vom 1. M ai ernennen. Ich bitte meinen An
trag vorläufig zur Nnterstützungsfrage zu bringen. (Ueber- 
gibt benselben.)

P r ä s i d e n t :  Der Antrag, den der Herr Abg. v. 
Wttrzbach angebracht hat, tautet bahiu:

„Der hohe Lanbtag wolle beschließen: Der Zeitpunkt 
ber Aetivirung des durch den heutigen Landtags - Beschluß 
systemisirten Persoualstaudes wird auf den 1. M ai l. I .  
festgesetzt."

Findet dieser Antrag die gehörige Unterstützung?
Jette Herren, welche denselben unterstützen wollen, 

bitte ich ailfzustchen. (Geschieht.) Derselbe hat gerabe bic 
nöthige Unterstützung. Ich eröffne nunmehr bic Debatte über 
biefett Gegcnstanb.

LanbeShanpt. - Stellv. v. W n r z b a ch: Um nicht bei»
H. Laubtagc unnütz bic Zeit zn rauben, finbe ich mich ver
anlaßt , bei ber geringen Unterstützung, welche mein An
trag gcfuubcn, benfetben zurück zu ziehen.

Abg. K r o in c r : Es wären nun bic einzelnen Punkte,
bic in ber heutigen Debatte angenommen wurden, als zu
sammen hängenbes Ganzes zur Beschlußfassung vvrznbringen.

Es liegt bießfalls kein berartiger Antrag vor, um 
geschäftsorbtumgsmüßig den heutigen Beschluß im Ganzen 
vortrageu zu können, eben weil ber Landes - Ausschuß zur 
Zeit, als er bett vorliegende» Vortrag angefertigt, noch 
keine Geschäfts - Orbiumg hatte. Ich werbe mir baher 
bießfalls einen Abäubcntngsantrag erlauben und beantragen: 

„Der hohe Landtag wolle beschließen: Die Anträge 
des Landes-Ausschusses, betreffend die Systemisirung der 
demselben bcizugcbcttbcn Beamten unb Diener, bann bie 
Feststellung ihrer Gehalte werben bnhin nbgeättbert:

I. Der Personal- und Besoldttngsstand der dem 
krainischen Landes-Ansschnsse bciztigcbcnbcu Beamten unb 
Diener wirb vorläufig nachfolgettb fhftcmifirt:

Benennung bes Dienst- 
postenS

lg:
5
e

K

Gehalt
Anmerkung

a ) Für das Conceptfach:
Ei» Secretär . . . . IX. 1200

b ) Für das (5anzleifach:
Ein Kanzlei-Vorsteher . IX. 1000 —

„ Kanzellist . . . . XI. 700 —
ff ff . . . . „ 600 —

Ein provis. Diurnist mit
betn Taggelbe pr. 80 kr. — 272 ---

e) Für die Buchhltung:

Ein Buchhalter . . . IX. 1200 Jedem angcftclltcu
„ Rechnnngs-Official . XI. 800 --- Beamte» gebührt auch 

das Beleuchtungs-
prov. II 700 Pauschale von jiihrl.

„  Jtigrvsfist . . . . II 500 --- 20 Pfd. Kerzen.
„  „  provis. . II 400 ---
„ provis. Diurnist mit
bei» Taggelbe vo» 80 kr. — 272 ---
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Benennung des Dicnst- 
postcns

5

1

I© 
M

Anmerkung

d) AmtSdieucr:
Ein Amtsdiener . . . 350 De» Anitödienern

300 und DiknerSgehilfen
„  DienerSgehilfe . . — 250 — qebiihrt nebstbei die 

Livree.
e) Hausmeister:

Ein Hausmeister zugleich 
Portier i» der Burg . 315

Mit Naturalwoh- 
nung und Livree.

Ei» Hausmeister im Laud- 
hause........................... _ 50

Mit
Natiiralivohnung

Ein Hausmeister im Po- vto.gatschnig'schen Hause . --- 50 —
Ein Hausmeister im Lyceal- dto.gebäude ..................... --- 50 —

N. Dic Besetzung dieser DiensteSposten »ach Maß
gabe der Dienstes - Pragmatik ist bis zum 1. November 
1863 zu bewerkstellige» nud von diese«! Zeitpunkte ange- 
stuigen jedem Angestellten sei» Gehalt flüssig zu stellen."

Dieß wäre der Gcsammtaiitrag, wie er ans de» ein
zelne» Abstimmungen hcrvorgcgangcn ist.

P r ä s i d e n t :  Ich muß früher »och den Antrag des 
Landes - Ausschusses über den Punkt, wann die Aktivität 
der ne»c» Beamte» zn beginne» habe, znr Abstimninng 
bringe«, nachdem Herr v. Wurzbach seinen Antrag zurück
gezogen hat. Der LaiideS-AnSschnß hat den Antrag dahi» 
gestellt, daß der Zeitpunkt der Activität der Beamte» mit

1. Nov. 1863 zu beginne» habe. Wenn die Herren mit 
diesem Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich z» erheben. 
(Geschieht.) Der Antrag ist angenommen.

Ich eröffne nunmehr die Debatte über den Antrag 
des Herrn Abg. Kronier.

Abg. K r o n i e r :  Ich bitte, den Antrag gleich im 
Ganze» zur Abstimmung zu bringe», nämlich, ob derselbe, 
wie er soeben vorgetrage» wurde und wie er ans den ein
zelnen Abstimmungen hervorgegangen is t, im Ganze» 
angenommen werde.

P r ä s i d e n t :  lieber die einzelnen Punkte ist bereits 
abgcstiinmt, »»d eü sind dieselbe» angenommen worden. 
Es handelt sich darum, ob der Antrag auch im Ganzen 
angenommen werde. Der Abänderungs-Antrag kantet dahin. 
(Rnfe: W ir wissen ihn bereits!) Nim, so bringe ich diesen 
Antrag zur Abstimmung, und zwar in Bezug ans den 
ersten Punkt, daß der Personal- und BesolduugSstaud. . .  
(Rnfe: Den Ganzen), anch in Bezug auf de» zweiten Punkt, 
daß die Besetzung dieser DicnsteSposten nach Maßgabe der 
Dienstes - Pragmatik bis zni» 1. Nov. 1863 zu bewerkstel
ligen lind von diesem Zeitpunkte angesange», jedem Ange
stellten flüssig zn stellen sei. Ich bringe demnach das Ganze 
zur Abstimmung. (Rnfe: Ja !)

Diejenigen Herren, welche mit dem Anträge des Herrn 
Kronier im Ganzen einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Er wird also i» dieser Art angenommen.

Die Tagesordnung ist mm erschöpft. Ich schließe daher 
dic Sitzung.

Die nächste Sitzung Diustag 10 Uhr Vormittags. 
Tagesordnung: die Instruction für den Landcs-Ansschuß; 
dieselbe wird morgen hier aufliegeu, da sic heute noch 
gedruckt wird.

(Schluß der Sitzung I *  Uhr 3 «  M in u te « .)


